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Samstag 22. Juli 2023 ab 17 Uhr

Sonntag  23. Juli 2023 ab 10 Uhr

Samstag
17.00 Uhr - Beginn

21.30 Uhr - Barbetrieb

Sonntag
10.00 Uhr - Frühschoppen

16.30 Uhr -  zünftige Live Musik mit den Ostalb 

Böhmischen Musikanten

Gemütliches Gartenfest auf 

dem Gelände beim Wander-

heim mit Bier vom Fass und 

gewohnt leckeren Speisen
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Gemeindeverwaltung Hüttlingen
Telefon: 0 73 61/97 78-0, Telefax: 0 73 61/7 12 20
E-Mail: gemeinde@huettlingen.de
Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr

Ferienprogramm 2023

Sonntag, 13.08.2023 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Schnuppertauchen 
Wo?  Naturerlebnisbad Niederalfingen
Anmeldung bei:  Tauchclub Aalen e. V.,
 Franz Steinbacher, Fünfkirchener Str. 13, 

73463 Westhausen,
 Tel. 0171/2067358, 
 E-Mail: ausbildung@tauch-club-aalen.de
Mitzubringen:  Tauchmaske, Badesachen, T-Shirt und Flossen 

falls vorhanden
Teilnehmer:  unbegrenzt/ab 11 Jahren
Unkostenbeitrag:  Eintritt ins Freibad
Hinweis:  Teilnehmer müssen schwimmen können.
 Bei Regen und Kälte entfällt das Programm.

Weiterer Programmpunkt:

Bücherei Bücherei im Roten Schulhausim Roten Schulhaus
Öffnungszeiten während der Sommerferien
Liebe Lesefreunde,
bitte beachtet die eingeschränkten Besuchszeiten in der 
Bücherei im Roten Schulhaus.

Am ersten Ferientag, Donnerstag 27.7.2023, ist die Bücherei 
noch geöffnet (15.00 - 17.00 Uhr).

Ab der Folgewoche und während der ganzen Ferien ist 
unsere Bücherei nur dienstags von 
15.00 - 17.00 Uhr offen.

Das Büchereiteam 
freut sich auf euren Besuch

KW 16 

 

 




 

 

Niemand muss auf unterhaltsame Lektüre verzichten.  
Für all diejenigen die Augenprobleme haben, für die das Buchlesen mühsam und anstrengend ist 
können sich in unserer Bücherei reizvolle Hörbücher aussuchen. Das Ausleihen dieser CD’s und der 
Bücher ist kostenlos. 

Euer Büchereiteam 

 

 

 

 

KW 17 

 

 


 

 

Hausarbeit ist nicht mehr langweilig und lässt sich leichter erledigen, wenn man nebenbei ein 
spannendes Hörbuch laufen lässt. Kommt vorbei und sucht euch etwas Passendes aus. Die CD’s und 
auch alle anderen Bücherei können bis zu vier Wochen kostenlos ausgeliehen werden. 

Euer Büchereiteam 

 

 

Niederalfingen 
Sonntag, 06.08.2023 

Wir bieten: 
 

Frühschoppen:  Zeltbetrieb ab 10 Uhr 
 

Mittagstisch:  Schnitzel, Schweinebraten und  
 Bratwürste mit Beilagen 
 Kaffee und Kuchen 
 Hitzkuchen vom Backhäusle 
Vesper:  Frisch gebackener Leberkäs  
 ab 17 Uhr 
 

Laufend Führungen durchs Museum 
 

Auf Ihren Besuch freut sich die  
Interessengemeinschaft Heimatmuseum 

beim 
Vogteigebäude 

Alle für eine Welt für alleAlle für eine Welt für alle
 „Hilfe für Burkina Faso“, die direkt ankommt. 
Ein Projekt von Christel Trach-Riedesser und ihrem Team.
KSK Ostalb: IBAN  DE41 6145 0050 0110 2154 00  BIC: OASPDE6A  
Kath. Kirchengemeinde Burkina Faso 
Spende Schulbildung – Nahrung – Bauten – Gesundheit
Nur bei Angabe der genauen Postanschrift werden Spendenbescheinigungen ab 201 Euro zum 
Ende eines Jahres zugesandt. Ansonsten gilt Ihr Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. 
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und di  ital
@LändlicherRaum

kostenfrei  
und ohne  

Anmeldung

Digitalisierung im  
Gesundheitswesen
DIGITALE LÖSUNGEN – NEUE MÖGLICHKEITEN

Online-Vortragsreihe  
einmal monatlich von  

18:00 – 19:30 Uhr

Gesund und digital im Ländlichen Raum informiert ältere Menschen über  
digitale Anwendungen und Dienstleistungen insbesondere im Gesundheits-
wesen. Wir klären auf und unterstützen bei einem souveränen Umgang mit 
dem Internet, um die Selbstversorgung im Ländlichen Raum zu verbessern. 
Weiteres zum Projekt finden Sie unter www.gesundunddigital.de sowie unter 
0711 66 99 126.

15. Februar Digitalisierung im Gesundheitswesen

22. März Daten nutzen, Daten schützen

19. April Gesundheitsinformationen im Internet finden

24. Mai Intelligentes Wohnen

26. Juni Apps, Internet, digitale Gesundheitsanwendungen

19. Juli Telemedizin/Videosprechstunde

20. September Digitalisierung in der Pflege

18. Oktober Elektronische Patientenakte und E-Rezept

15. November Digitalisierung im Krankenhaus

Die Impulsvorträge thematisieren die Neuerungen im digitalen  
Gesundheitswesen. Teilnehmende benötigen einen PC/Laptop  
oder ein mobiles Endgerät mit Internetanschluss. Ihre Fragen  
können Sie über die Online-Plattform sli.do stellen. 
Weitere Informationen und den Zugangslink erhalten 
Sie über: www.gesundunddigital.de

Gesund und digital im Ländlichen Raum informiert ältere Menschen über  
digitale Anwendungen und Dienstleistungen insbesondere im Gesundheits-
wesen. Wir klären auf und unterstützen bei einem souveränen Umgang mit 
dem Internet, um die Selbstversorgung im Ländlichen Raum zu verbessern. 
Weiteres zum Projekt finden Sie unter www.gesundunddigital.de sowie unter 
0711 66 99 126.

15. Februar Digitalisierung im Gesundheitswesen

22. März Daten nutzen, Daten schützen

19. April Gesundheitsinformationen im Internet finden

24. Mai Intelligentes Wohnen

26. Juni Apps, Internet, digitale Gesundheitsanwendungen
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20. September Digitalisierung in der Pflege

18. Oktober Elektronische Patientenakte und E-Rezept

15. November Digitalisierung im Krankenhaus

Die Impulsvorträge thematisieren die Neuerungen im digitalen  
Gesundheitswesen. Teilnehmende benötigen einen PC/Laptop  
oder ein mobiles Endgerät mit Internetanschluss. Ihre Fragen  
können Sie über die Online-Plattform sli.do stellen. 
Weitere Informationen und den Zugangslink erhalten 
Sie über: www.gesundunddigital.de

Sie bringen Lust auf eine abwechslungsreiche, vielseitige und 
interessante Ausbildung mit? Die Arbeit mit Gesetzen, über-
wiegend an einem PC-Arbeitsplatz im Rathaus und der Um-
gang mit Bürgerinnen und Bürgern macht Ihnen Freude? Sie 
haben mindestens die Mittlere Reife bzw. einen gleichwertigen 
Bildungsabschluss und gute Noten insbesondere in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und Gemeinschaftskunde? Dann 
bieten wir Ihnen gern die Möglichkeit, sich kreativ und tat-
kräftig in das Geschehen in einer innovativen Gemeinde ein-
zubringen! 

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 1. September 2024 
einen Auszubildenden für den Beruf des

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Die Ausbildung gliedert sich in die praktische Ausbildung im 
Rathaus, den Besuch des Kreisberufsschulzentrums in Ellwan-
gen/Jagst während der ersten beiden Ausbildungsjahre 
(Blockunterricht) sowie den Besuch des Vorbereitungslehr-
gangs für die Ausbildungsabschlussprüfung an der Verwal-
tungsschule in Heidenheim. 

Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten bietet 
Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der öffentli-
chen Verwaltung. Während der Ausbildung werden u.a. Kennt-
nisse über
• Organisation der öffentlichen Verwaltung
• Verwaltungstechnik und Büroarbeiten
• Beschaffung und Materialverwaltung
• Datenverarbeitung
• Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
• Personalwesen etc.

vermittelt.

Na, neugierig? Dann melden Sie sich bei uns, und schicken 
uns Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätes-
tens 10. September 2023 an das Bürgermeisteramt Hüttlingen, 
Personalamt, Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen. 

Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung auch per Mail an  
andrea.weker@huettlingen.de übermitteln. Für Fragen steht 
Ihnen Frau Weker auch persönlich unter 07362/9778-15 zur Ver-
fügung. 

Sa., 29.07.2023  Altpapiersammlung, TSV Abt. Handball

Sa.,-So., 22.07. – Fuchslochfest, Schwäbischer Albverein, 
23.07.2023  Albvereinshaus

So., 06.08.2023  Museumsfest, Interessengemeinschaft 
 Heimatmuseum, Vogtgebäude

So., 13.08.2023  Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, 
 Züchterheim

Vom 29.07.2023 - 22.08.2023 bleibt das Kultur- und 
Sportzentrum Limeshalle für den Übungsbetrieb 

geschlossen. (Sommerferien)

• Veranstaltungen im Juli/August 2023 •
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Ausschreibung Jahresprogramm 2024
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (MLR) hat das Jahresprogramm 2024 zum Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntmachung 
vom 26. Mai 2023 im Staatsanzeiger ausgeschrieben.
Das ELR
Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassendes 
Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter 
Dörfer und Gemeinden geschaffen. Gefördert werden Projekte, 
die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Ar-
beiten ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren 
und Dienstleistungen sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze 
schaffen. Ziel des Jahresprogramms 2024 ist, Impulse zur inner-
örtlichen Entwicklung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen 
und dabei auch den Klimaschutz zu berücksichtigen. Daher wird 
die Nutzung vorhandener Bausubstanz besonders gefördert. 
Zudem sind ab diesem Programmjahr Neubauprojekte in den 
Förderschwerpunkten Innenentwicklung/Wohnen, Arbeiten und 
Gemeinschaftseinrichtungen nur noch förderfähig, sofern die 
Tragwerkskonstruktion überwiegend aus einem CO2-speichern-
den Material (z.B. Holz) besteht.
Projektträger und Zuwendungsempfangende können neben den 
Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen und 
Privatpersonen sein. 

Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der 
örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert 
werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, 
Bäckereien und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung kön-
nen auch Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen 
im Gesundheitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunter-
nehmen der Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale 
Basisdienstleistungen können mit einem erhöhten Fördersatz von 
bis zu 30 % (ggf. 35 % bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) 
gefördert werden.
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 
Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch Um-
nutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung 
zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen), 
innerörtliche Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten 
unter Verwendung CO2-speichernder Baustoffe), Verbesserung 
des Wohnumfeldes, Entflechtung unverträglicher Gemengelagen 
sowie die Neuordnung mit Baureifmachung von Grundstücken 
gefördert. Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen Projekten 
liegt der Regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro Wohn-
einheit beträgt bei Modernisierungen, Umbauten und Aufsto-
ckungen 50.000 €, bei Umnutzungen bis zu 60.000 €. Neubauten 
in Baulücken werden mit bis zu 30.000 € gefördert. Für den För-
derschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung wird etwa die Hälf-
te der im Jahresprogramm 2024 zur Verfügung stehenden Mittel 
eingesetzt. Neu ist die Möglichkeit, Projekte auch in Baugebieten 
der 70er-Jahre zu fördern, sofern das Wohngebiet direkt oder 
über ältere Bebauung mit der Ortsmitte verbunden ist.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte un-
terstützt, die zur Umnutzung oder Weiterentwicklung vorhande-
ner Bausubstanz beitragen. Auch die Entflechtung störender 
Gemengelagen im Ortskern ist ein wichtiges Förderziel. Gefragt 
sind Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen, die zum 
Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung 
und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen. 

CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 bin-
dende Baustoffe im Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann in de-
finierten Fällen einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den 
Regelfördersatz und eine erhöhte Maximalförderung bekommen, 
sofern dies nach beihilferechtlichen Bestimmungen möglich ist.

Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können aus-
schließlich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese 
Aufnahmeanträge enthalten auch die privaten Projekte. 
Das MLR entscheidet im Frühjahr 2024 über die Aufnahme in das 
ELR. 
Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den privaten 
Projekten bis spätestens 15.09.2023 bei der Gemeinde vorliegen.
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage 
kommen könnte, so wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwal-
tung Hüttlingen Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen (Herrn Franz 
Vaas, Tel. 07361 9778-11, E-Mail: franz.vaas@huettlingen.de), um 
die erforderlichen Unterlagen abzustimmen.
Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, die 
vor der Programmentscheidung im Jahr 2024 nicht begonnen 
sind und im Jahr der Förderentscheidung begonnen werden.
Weitere Informationen über die Fördervoraussetzungen, die För-
derhöhe und das Verfahren zur Antragstellung finden Sie unter 
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laend-
licher-raum/foerderung/elr/ oder unter https://rp.baden-wuert-
temberg.de/themen/land/elr/seiten/elr-antragstellung/

Gemeinde Hüttlingen, 19.07.2023

Widerspruch gegen die Übermittlung  
von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familien-
namen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Hüttlingen-Bürgerbüro-
Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen eingelegt werden. Bei Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an eine öffentlich-rechtliche  
Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frü-
heren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder 
derzeitigen Anschriften.

Amtliche Bekanntmachungen
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Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-
rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermitt-
lung mitgeteilt.
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Hüttlingen-Bürgerbüro-
Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 
1.November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Par-
teien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatli-
cher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Ab-
stimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die 
Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben 
ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemein-
de Hüttlingen-Bürgerbüro-Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an das Bundesamt für das P 
ersonalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 

des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten 
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die ge-
genwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Hüttlingen- Bürgerbüro- 
Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen, eingelegt werden. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
an das Staatsministerium
Die Meldebehörde übermittelt gemäß § 12 der Meldeverordnung 
dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren 
durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubi-
lare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift 
sowie das Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Hüttlingen-Bürgerbüro-
Schulstraße10, 73460 Hüttlingen, eingelegt werden. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Landratsamt Ostalbkreis informiert:

Hilfe für Trennungs- und Scheidungskinder
Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Ostalbkreises 
bietet neue Gruppe an
Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Ostalbkreises 
bietet wieder eine Gruppe für Kinder von sieben bis zehn Jahren 
an (2. bis 4. Klasse), die von Trennung und Scheidung ihrer Eltern 
betroffen sind.
Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf eine Trennung der El-
tern. Manche zeigen scheinbar keine Reaktion, andere werden 
traurig, wütend oder sie bekommen Probleme in der Schule und 
reagieren mit Ängsten und psychosomatischen Reaktionen wie 
Kopf- oder Bauchschmerzen. Zur Unterstützung der Kinder bietet 
die Erziehungsberatungsstelle des Ostalbkreises einmal jährlich 
eine Gruppe für Trennungs- und Scheidungskinder an.
Die nächste Gruppe startet Ende September 2023, Anmeldungen 
sind noch möglich, die Plätze sind jedoch begrenzt. Das kostenlose 
Angebot umfasst zehn Gruppentreffen für die Kinder, immer jeweils 
mittwochs von 15.00 bis 16.30 Uhr, ab 27. September 2023 sowie 
ein Elterngespräch vor und nach dem Gruppenangebot.
Informationen und Anmeldungen sind im Landratsamt Aalen 
unter Telefon 07361/503-1473 oder per E-Mail an erziehungs-
beratung@ostalbkreis.de möglich.

in den Kalenderwochen 32 und 33/2023
Der Betriebsurlaub des Verlags erstreckt sich in diesem Jahr auf die Kalenderwochen 
32 und 33

vom 7. bis 18. August 2023.
Wir bitten Sie deshalb um Vormerkung, dass die letzte Ausgabe vor den Betriebsferien 
in der Kalenderwoche 31 und die erste Ausgabe der Mitteilungsblätter nach den Be-
triebsferien in der Kalenderwoche 34 herausgegeben wird. 

Bitte teilen Sie uns deshalb für die Ausgabe in der 31. Woche – vom 31.7. bis 4.8.2023 
– alle Bekanntmachungen, Termine, Veranstaltungen und Anzeigen bis einschließlich 
25.8.2023 mit.

Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung!  Bitte vormerken!

Bild: © Raphael Reischuk, pixelio.de

Betriebsurlaub des Verlags
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Rettungsdienst 112

Ärztlicher Notfalldienst 
(allgemein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst)  
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711/96589700 oder docdirekt.de.

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117

Aalen (allgemeiner Notfalldienst)
Allgemeine Notfallpraxis Aalen, Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 
73430 Aalen
Mo., 18 - 22 Uhr; Di., 18 - 22 Uhr; Mi., 13 - 22 Uhr; Do., 18 - 22 Uhr; Fr., 16 - 22 Uhr; 
Sa., So. und an Feiertagen 8 - 22 Uhr

Ellwangen (Notfallpraxis)
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Straße 8-12, 73479 Ellwangen
Sa., So. und Feiertag 8.00 Uhr/22.00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Notfallpraxis)
am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Straße 85, 73557 Mutlangen
Mi. 13.00/22.00 Uhr; Sa., So., Feiertag 8.00/22.00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis:  116 117
So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr

Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es eine einheitliche 
Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg:  0761/120 120 00

Lebensrettung vor Ort
Standorte automatisierte externe 
Defibrillatoren (AEDs):
VR Bank Geschäftsstelle Hüttlingen, 
Wasseralfinger Str. 2, Eingangsbereich und

Feuerwehrgerätehaus/Rathausplatz,
Schulstr. 10, DEFI-Box am Gebäude der FFW.

Schwimmbadtechnik Vogel
Schlierbachstraße 24, Niederalfingen

Tierärztlicher Notdienst 07361/970900

Polizeiposten Wasseralfingen 97960

Hebamme
Frau Antje Stein, Buchwaldstr. 17, Hüttlingen, Tel. 4908115

Pflegestützpunkt Ostalbkreis
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesuchenden 
eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld 
einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch zu den Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes unter 07361/503-1820, 07171/32-4403, 
07961/567-3403 oder unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de.
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de.

Sozialstation Abtsgmünd
Sie erreichen uns unter Tel. 07366/9633-0 oder info@sst-abtsgmuend.de
Unsere Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr u. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag:       08.00 Uhr – 13.00 Uhr

Hospizdienst
Unsere Hospizhelfer begleiten Schwerstkranke und sterbende Menschen 
und deren Angehörige zu Hause. Für Fragen sehen wir Ihnen jederzeit 
zur Verfügung.

Trauercafé Lichtblicke: 
Jeden 3. Donnerstag im Monat von 14.00 Uhr bis 16.00 mit Anmeldung.

Alzheimer Beratungsstelle – Telefonische Beratung montags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr. Ansprechpartnerin ist Frau Susanne Wirth Gerontopsychia-
trische Fachkraft.

Apothekennotdienstplan
Apotheke im Reichsstädter Markt
von 21.07.2023, 8.30 Uhr bis 22.07.2023, 8.30 Uhr
Friedhofstr. 1, Tel. 07361/6 61 11
Stadt-Apotheke Aalen-Wasseralfingen

von 22.07.2023, 8.30 Uhr bis 23.07.2023, 8.30 Uhr
Karlsplatz 20, Tel. 07361/7 17 28, www.aerztehaus-wasseralfingen.de
Stadt-Apotheke Lauchheim
von 22.07.2023, 8.30 Uhr bis 23.07.2023, 8.30 Uhr
Hauptstr. 49, Tel. 07363/51 47, www.stadtapotheke-lauchheim.de
Marien-Apotheke Unterkochen
von 23.07.2023, 8.30 Uhr bis 24.07.2023, 8.30 Uhr
Rathausplatz 8, Tel. 07361/8 82 13, www.marien-apotheke-aalen.de
Aala Apotheke
von 24.07.2023, 8.30 Uhr bis 25.07.2023, 8.30 Uhr
Weilerstr. 8, Tel. 07361/9 23 85 70, www.aala-apotheke.de
Apotheke Dr. Jäger Aalen
von 25.07.2023, 8.30 Uhr bis 26.07.2023, 8.30 Uhr
Gmünder Str. 4, Tel. 07361/6 25 87, www.apo-Jaeger.de
Apotheke im Kaufland Ellwangen
von 26.07.2023, 8.30 Uhr bis 27.07.2023, 8.30 Uhr
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, Tel. 07961/9 05 10, 
www.apotheke-ellwangen.de
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat
von 26.07.2023, 8.30 Uhr bis 27.07.2023, 8.30 Uhr
Ebnater Hauptstr. 44, Tel. 07367/44 54, www.haertsfeld-apo.de
Kochertal-Apotheke Oberkochen
von 27.07.2023, 8.30 Uhr bis 28.07.2023, 8.30 Uhr
Heidenheimer Str. 16, Tel. 07364/76 66, www.kochertal-apotheke.de
Marien-Apotheke Ellwangen
von 27.07.2023, 8.30 Uhr bis 28.07.2023, 8.30 Uhr
Marienstr. 13, Tel. 07961/35 25, www.marien-apotheke-ellwangen.de
Limes-Apotheke Wasseralfingen
von 28.07.2023, 8.30 Uhr bis 29.07.2023, 8.30 Uhr
Wilhelmstr. 5, Tel. 07361/7 18 70, www.Limes-Apotheke.com
Apotheke am Markt Westhausen
von 29.07.2023, 8.30 Uhr bis 30.07.2023, 8.30 Uhr
Dalkinger Str. 6, Tel. 07363/95 34 44, www.schwabengesundheit.de
Rems-Apotheke Essingen
von 29.07.2023, 8.30 Uhr bis 30.07.2023, 8.30 Uhr
Bahnhofstr. 33, Tel. 07365/51 15
Apotheke im Facharztzentrum Aalen
von 30.07.2023, 8.30 Uhr bis 31.07.2023, 8.30 Uhr
Weidenfelder Str. 1, Tel. 07361/55 98 33, 
www.apotheke-im-facharztzentrum.d

Bereitschaftsdienste
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Recycling

GOA-Abfuhrtermine
Hüttlingen:
24.07.2023 Biomüll
26.07.2023 Gartentonne

Niederalfingen:
24.07.2023 Biomüll
26.07.2023 Gartentonne

Sulzdorf:
24.07.2023 Biomüll
26.07.2023 Gartentonne

Seitsberg:
24.07.2023 Biomüll
26.07.2023 Gartentonne

Wertstoffhof Hüttlingen
Die Öffnungszeiten sind folgende:
    April - Oktober  November – März
Montag  14.00 - 18.00 Uhr  14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag     9.00 - 18.00 Uhr    9.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr  14.00 - 17.00 Uhr
Samstag      8.00 - 13.00 Uhr    8.00 - 13.00 Uhr

Feuerwehr

Feuerwehr Hüttl
ing

en

Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen
26.07.2023 
19.30 Uhr Fettbrand

Nachbericht zur Abnahme Leistungsabzeichen Silber in Was-
seralfingen
Am 07. und 08. Juli 2023 fanden die Abnahmen der diesjährigen 
Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Wasseralfingen statt. Von der 
Feuerwehr Hüttlingen sind 2 Gruppen zur Abnahme des Leis-
tungsabzeichens in Silber angetreten. 
Die Aufgabenstellung besteht aus 2 Teilen, einem Löscheinsatz 
und einem Hilfeleistungseinsatz.
Beim Löscheinsatz wird ein Brand im ersten Obergeschoss eines 
Hauses simuliert, der unter Atemschutz innerhalb von max. 4 
Minuten und 40 Sekunden, simuliert durch umspritzen einer Fall-
klappe am Übungsgerüst, gelöscht werden muss. 
Der Zugang zum Obergeschoss erfolgt über eine Leiter. Zusätzlich 
muss mit einem weiteren Rohr eine Riegelstellung, ebenfalls si-
muliert durch umspritzen einer Fallklappe, aufgebaut werden. Für 
den kompletten Aufbau stehen max. 8 Minuten zur Verfügung. 
Beim Hilfeleistungseinsatz wird ein Verkehrsunfall bei Nacht si-
muliert. Dabei muss der eingeklemmte Fahrer mit hydraulischem 
Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes betreut werden. Da es sich um ein Szenario 
bei Nacht handelt muss die Einsatzstelle entsprechend ausge-
leuchtet werden. 
Zusätzlich müssen verschiedene Feuerwehrgeräte mit entspre-
chenden Knoten an Feuerwehrleinen befestigt werden. Auch hier 
stehen für den gesamten Aufbau max. 8 Minuten zur Verfügung. 
Beide Aufgabenteile wurden seit April im Gemeindebauhof in-
tensiv geübt, so dass beide Gruppen gut vorbereitet zur Abnahme 
antreten konnten. Trotz kleinerer Schwierigkeiten aufgrund der 
aus Platzgründen veränderten Aufstellung auf der Abnahmebahn 
im Vergleich zur Übungsbahn im Bauhof haben beide Gruppen 
die ihnen gestellten Aufgaben mit Erfolg gemeistert und konnten 
am Ende des Tages ihr Leistungsabzeichen in Silber in Empfang 
nehmen. 

Das Leistungsabzeichen in Silber haben erfolgreich bestanden: 
Simon Rathgeb, Haralambos Kourtakis, Stephan Koch, Saskia 
Hillinger, Johannes Harsch, Felix Kieninger, Marc Mayer, Max 
Kieninger, Luca Albrecht, Jonas Raab


